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Vorabgewinn der Komplementär-
GmbH für vom Kommanditisten
geleistete Geschäftsführung der
KG

Sieht der Gesellschaftsvertrag einer GmbH & Co. KG einen
Vorabgewinn der Komplementär-GmbH für die Übernahme der
Geschäftsführung der KG vor, die von einem Kommanditisten der KG
als Geschäftsführer der Komplementär-GmbH erbracht wird, so ist der
betreffende Betrag nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht der
Komplementär-GmbH, sondern dem die Geschäfte führenden
Kommanditisten zuzurechnen. 
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Dies gilt unabhängig davon, ob die GmbH dem Kommanditisten ein Entgelt für seine Tätigkeit schuldet.

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.

Sachverhalt

Der Gesellschaftsvertrag der Klägerin, einer GmbH & Co. KG, sah vor, dass die an Ergebnis und Vermögen

nicht beteiligte Komplementär-GmbH für die Geschäftsführung und die Übernahme der persönlichen

Haftung einen jährlichen Vorabgewinn erhalten sollte. Der nach Abzug des Vorabgewinns verbleibende

Gewinn sollte unter den Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kapitalanteile aufgeteilt werden.

Beide Kommanditisten, die auch Gesellschafter und Geschäftsführer der Komplementärin waren, tätigten

aus ihren Kapitalkonten laufend monatliche Entnahmen, die von den Gewinnanteilen gedeckt waren. Eine

Vergütung für die Geschäftsführertätigkeit der beiden Gesellschafter (und zugleich Kommanditisten) zahlte

die Komplementärin nicht.

Das Finanzamt sah diese Gewinnverteilung als unangemessen an und rechnete den der Komplementär-

GmbH zugewiesenen Gewinnvorab zu gleichen Teilen den Kommanditisten zu. Zur Begründung stellte es

darauf ab, dass die Geschäftsführertätigkeit auf der Ebene der KG bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht von

der Komplementärin, sondern von den Kommanditisten erbracht werde.

Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und zur

anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen.

Nach ständiger Rechtsprechung werden von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 2

Einkommensteuergesetz (EStG) auch Vergütungen erfasst, die bei einer GmbH & Co. KG der Kommanditist

dafür erhält, dass er in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Komplementär-GmbH die Geschäfte der

KG führt.

Die Erfassung der Tätigkeitsvergütung bei den Einkünften des Gesellschafters aus Gewerbebetrieb hat der

BFH damit begründet, dass auch der Kommanditist einer GmbH & Co. KG, der zugleich Geschäftsführer

(Organ) der Komplementär-GmbH ist, aus einkommensteuerrechtlicher Sicht "im Dienst der

Personengesellschaft" tätig wird. Denn er nimmt insoweit eine Doppelstellung ein, als er nicht nur Organ der

GmbH, sondern zugleich Mitunternehmer der KG ist.

Seine Geschäftsführertätigkeit kann insoweit nicht von seiner Eigenschaft als Mitunternehmer der KG gelöst

werden. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 2 EStG greift deshalb jedenfalls insoweit ein, als sich der

Unternehmensgegenstand der Komplementär-GmbH auf die Führung der Geschäfte der

Personengesellschaft beschränkt. Insoweit ist die Zahlung der Tätigkeitsvergütung an den Gesellschafter-

Kommanditisten einer Gewinnverteilung vergleichbar und kann deshalb steuerlich nicht anders als jene

behandelt werden (z.B. BFH-Urteil vom 14.02.2006 - VIII R 40/03, BStBl II 2008, 182, Rz 44 m.w.N).
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Das gilt sowohl für den Fall, dass der Kommanditist die Vergütung für seine Tätigkeit als Geschäftsführer

der Komplementär-GmbH unmittelbar von der KG erhält, als auch für den Fall, dass er die Vergütung von

der Komplementär-GmbH bezieht, die ihrerseits insoweit Ersatz von der KG erhält.

Das Finanzgericht hat bislang aber noch keine Feststellungen dazu getroffen, ob die vom Finanzamt im

angegriffenen Gewinnfeststellungsbescheid angenommene Vergütung der Komplementär-GmbH für die

Übernahme des Haftungsrisikos angemessen ist. Durch die Zurückverweisung erhält das Finanzgericht

Gelegenheit, die insoweit erforderlichen Feststellungen nachzuholen.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 28. Mai 2020 (IV R 11/18), veröffentlicht am 03. September 2020.
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